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1. Phase: Auswahl und Meldung der Gebiete
EG-Vogelschutz-Gebiete in 1997 (12 Gebiete) 
FFH-Gebiete Tranche 1 in 1998 (90 Gebiete)
FFH-Gebiete Tranche 2 in 2000 (387 Gebiete)
Nachmeldung FFH-Gebiete in 2003 (128 Gebiete)
Korrektur der FFH-Nachmeldung in 2004 (14 Gebiete)
Nachmeldung der Vogelschutzgebiete in 2004 (19 Gebiete)

2. Phase: verbindliche Auswahl durch die EU-KOM 
EU-Seminar zur „kontinentalen biogeographischen Region“ (November 2002) 
Forderung der Nachmeldung von Gebieten seitens EU-KOM
1. aktualisierte Liste zur kontinentalen biogeographischen Region 2004 
2. aktualisierte Liste zur kontinentalen biogeographischen Region 2007

3. Phase: angemessene und ausreichende Form der Ums etzung
Schutzgebietsausweisung, Bewirtschaftungserlass, Vertragsregelungen 
bis 2010 bzw. 2014, 
Managementplanung
Umsetzung von Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1.1 Phasen und Zeitplan FFH -Gebiete



Berichtspflichten:

- FFH - Berichtspflicht alle 6 Jahre (2001, 2007, 2013)

- Ausnahmeregelungen FFH alle 2 Jahre

- Ausnahmeregelungen Vogelschutzgebiete jährlich

1. 2  Phasen und Zeitplan



1. 3  Aufgabenfelder

- Nationale Sicherung (NSG, LSG, BE)

- Managementplanung

- Gebietsbetreuung, Umsetzung  von Maßnahmen

- Monitoring / Berichtspflichten



620 FFH-Gebiete
mit 333.138 ha
11,3 % der Landesfläche
(Bundesweit 9,3 %)

2.1 FFH-Gebiete in Brandenburg

Amtsblattveröffentlichungen

13. März 2003 und 19. Oktober 2005



2.2 Europ äische Vogelschutzgebiete

27 Vogelschutzgebiete
mit 648.638 ha

22 % der Landesfläche

(Bundesweit 9,4 %)

Amtsblattveröffentlichung
mit Erhaltungszielen

31. August 2005



Veröffentlichung der FFH-Gebiete im Amtsblatt für B randenburg vom 

13. März 2002 und vom 19. Oktober 2005

- Name, Größe und Lage im LK
- Übersichtskarte Hinweis auf Hinterlegung der TK 50 in UNB, Ämtern und 

LUA
- Auflistung der Lebensraumtypen und Arten pro Gebiet
- Hinweis auf Unzulässigkeit von Störungen, Veränderungen, erhebliche 

Beeinträchtigungen nach § 26c 

Veröffentlichung der Vogelschutzgebiete im Amtsblat t für Brandenburg
vom 31. August 2005 gemäß § 26 b Abs. 2

- Name, Größe und Lage im LK,
- Wert bestimmende Vogelarten und z.T. auch die Erhaltungsziele
- Übersichtskarte im Amtsblatt und Hinweise auf die Hinterlegung der Karte als 

TK 50 in UNB, Ämtern und im LUA

2. 3 Veröffentlichungen der Natura 2000-Gebiete



Gewässer                9,4 %

Wald/Gebüsch      46,1 %

Moor/Heide            7,6 %

Grünland               27,5 %

Acker 7 %

(20 vH FFH-Gesamt Truppenübungsplätze)

Wald/Gebüsch

Grünland

Gewässer
Acker Sonstige

Moor/Heide

2. 4 Flächenverteilung der FFH -Gebiete

Gesamtfläche 333.138 ha

269.184 ha /41,5 % 123.610 ha / 37,1 % außerhalb GSG

379.027 ha / 58,5 % 209.442 ha / 62,9 % innerhalb GSG

Fläche SPA in GSGFläche FFH in GSG



3. Monitoring und Berichtspflicht

1. Alle 6 Jahre ist ein Bericht fällig (Art. 17) aktuelle Berichtsperiode 2007-2012

–spezielle Berichte nach Art.16 alle 2 Jahre (Ausnahmeregelungen zu den Art 
12-15 FFH, Artenschutz)

2. jährlich Aktualisierung der FFH-Gebietsdaten (Standarddatenbögen)
3. Monitoring des Bundes:

Stichprobenmonitoring: 

–BB: 71 Arten (Tiere/Pflanzen) u. 39 LRT 

–ca. 300 StichP pro Jahr für Arten 

–LRT z. Zt. mit lfd. Biotopkartierung abgedeckt (künftig 390 StP)

Monitoring über Arealveränderungen

–Erfassung der Arealveränderungen LRT u. Pop. Arten Anh. 1, 2, 4, 5  in 
jeder 2. Berichtspflicht 

4. Bericht des Landes als Vollzugsgrundlage 

–Erstellen aus Monitoring des Bundes 

–lfd. Monitoring im Land



4.1 Sicherung der 620 FFH -Gebiete

305   Gebiete sind als NSG gesichert  

190   Gebiete sind als LSG gesichert

17    Gebiete sind als Bewirtschaftungserlass gesic hert

55    Gebiete sind als NSG im Verfahren / zur Auswe isung vorgesehen

34 Gebiete sind als Bewirtschaftungserlass in 
Vorbereitung / vorgesehen

5 Gebiete auf Truppenübungsplätzen – Sicherung
über Bodenbedeckungspläne

14 Gebiete sind als Fledermausquartiere nach
BNatSchG § 42 bzw. BbgNatSchG § 34 geschützt



4.2 Sicherung der 27 Vogelschutzgebiete

7 Gebiete sind vollständig als Nationalpark, NSG od er LSG gesichert

20 Gebiete haben bisher nur einen anteiligen Schutz  als NSG/LSG,
Sicherung per Gesetz in neuer Legislaturperiode

Jean-Baptiste Oudry: Trappe und Perlhuhn (1739)



4.3 Exkurs - gesetzliche Sicherung 
der  Vogelschutzgebiete

Rheinland-Pfalz, Hessen, NRW haben Gesetze mit unte rschiedlichen 
Regelungen zur Sicherung der  Vogelschutzgebiete, 
Mecklenburg Vorpommern hat ein Gesetz vorgesehen

Gesetzentwurf wurde im Frühjahr erarbeitet, konnte in dieser 
Legislatur nicht mehr realisiert werden

Grundschutz mit einzelnen Verboten und Genehmigungs vorbehalten
(z.B. Grünlandumbruch, Entwässerungsmaßnahmen, Blei schrot 
bei Federwildjagd, Befugnis einer Verordnung für KU P) 



FFH-RL Art. 6 Abs. 1
„Für die besonderen Schutzgebiete legen die Mitgliedsstaaten die nötigen 
Erhaltungsmaßnahmen fest, die ggf. geeignete, eigens für die Gebiete 
aufgestellte oder in andere Entwicklungspläne integrierte 
Bewirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher, 
administrativer oder vertraglicher Art umfassen, die den ökologischen 
Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der 
Arten nach Anhang II entsprechen, die in diesen Gebieten vorkommen ….“

ELER Art. 57
„Die Beihilfe nach Art. 52 Buchstabe b Ziffer iii betrifft: 
a) die Ausarbeitung von Schutz- und Bewirtschaftungsplänen für Natura 
2000-Gebiete und sonstige Gebiete mit hohem Naturwert…..“

EPLR  Kapitel 5.3.3.2.3
Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes

5.1 Natura 2000-Managementplanung



5.2 Grundsätze der Managementplanung

Füllen der „Lücke“ zwischen Sicherung und Maßnahme, z. Teil auch
Vorbereitung der Sicherung

Umsetzungsorientiert

Angebotsplanung

Partizipativ

Gebietsspezifisch / Themenspezifisch



5.3 Arten der Managementplanung

in Großschutzgebieten:
M-Plan fließt als eigenständige Planung in den 
Pflege- und Entwicklungsplan ein,
Betreuung durch LUA GR

außerhalb von Großschutzgebieten:
M-Plan als eigenständiges Planwerk
Betreuung der Managementplanung durch den Naturschutzfonds
rund 190 FFH-Gebiete mit einer Fläche von rund 140.000 ha
zunächst 3 Vogelschutzgebiete

Themenmanagementpläne
z.B. kontinentale Trockenlebensräume, waldgebundener Fledermausarten, 
die Lebensräume der Glattnatter, Zauneidechse und Smaragdeidechse,
Kammmolch   



5.4 Grundlagen der Managementplanung

Handbuch der Managementplanung als fachliche Grundl age (Entwurf)

ELER-Förderung 75% EU-Mittel 

Erfassung von Arten als Planungsgrundlage 

Darstellung der Ergebnisse im Internet

Erstellung der Pläne mit PEP-GIS



5.5 Managementplanung - Ablauf



Ziel bis 2012/2013 (nächster Berichtszeitraum)

•selektive Erfassung und Bewertung aller FFH-Lebensraumtypen und 
§32-Biotope außerhalb von FFH-Gebieten und GSG

Umfang: ca. 30.000 zu erfassende Biotope/LRT

• 2007: 5.334 Biotope (3 Landkreise + FF/O) 

• 2008: ca. 8.000 Biotope (4 Landkreise + CB)

• 2009: ca. 8.000 Biotope (4 Landkreise + P) 

• 2010/2011: ca. 6.500 Biotope (3 Landkreise + BB/Havel) 

weiteres Vorgehen

•Lebensraumtypenkartierung als Grundlage für die Umsetzung der Berichtspflichten   
(Beurteilungsgrundlage für den Erhaltungszustand im Land BB)

•Kartierung von ausgewählten Flächen je Lebensraumtyp im Rahmen des FFH-Monitorings
ab 2012 und fortlaufend (Berichtspflicht alle 6 Jahre / Prüfung des Erhaltungszustandes)

LRT-Kartierung in FFH-Gebieten: weitgehend abgeschlossen

5.6 Biotop -/ Lebensraumtypenkartierung



6.1 Umsetzung von Maßnahmen, 
Förderinstrumente

Kompensationsmaßnahmen, Ausgleichsabgabe

KULAP / Vertragsnaturschutz

ILE (vorher RL Biologische Vielfalt, Alt- und Tothol z)

LIFE, Naturschutzgroßprojekte, Leader

Landschaftswasserhaushalt

Suche nach sonstigen Finanzierungsinstrumenten

Flächenkauf / Übernahme durch Stiftungen



6.4 Naturschutzgro ßprojekte in GSG

Naturschutzgroßprojekt Nuthe-Nieplitz Niederung
Laufzeit: 1992 bis 2004
Gesamtkosten: rd. 15.466.000 Euro

Gewässerrandstreifenprojekt Unteres Odertal
Laufzeit: 1992 bis 2000
Gesamtkosten: rd. 18.520.000 Euro

Uckermärkische Seen
Laufzeit: 1996 bis 2010

Naturschutzgroßprojekt Lenzener Elbtalaue
Laufzeit: 2002 bis 2010
Gesamtvolumen: rd. 4.920.000 Euro

Gewässerrandstreifenprojekt Spreewald
Träger: Zweckverband Gewässerrandstreifenprojekt Sp reewald
Laufzeit: 2001 bis 2013

Projekt Untere Havelniederung
Laufzeit: geplante  Laufzeit für Phase II bis 2019
Gesamtkosten: rd. 29 Mio Euro



6.5 LIFE-Natur (Auswahl)

LIFE-Projekt Großtrappenschutz
Laufzeit: 1992 bis 1994
Gesamtkosten: 3,65 Mio Euro

LIFE-Projekt Rohrdommel
Laufzeit: 1999 bis 2003
Gesamtkosten: rd. 1,5 Mio Euro

LIFE-Projekt Stechlin
Laufzeit: 2001 bis 2005
Gesamtkosten: 1,15 Mio Euro

LIFE-Projekt Rambower Moor
Laufzeit: 1999 bis 2002
Gesamtvolumen: 1,3 Mio Euro

LIFE-Projekt Binnensalzstellen
Laufzeit: bis 2011

geplantes LIFE-Projekt Kalkmoore Brandenburgs 
Laufzeit: 2010 bis 2015
Gesamtvolumen: 6,4 Mio Euro



7.1 aktuelle Konflikte

Intensivierung der Landnutzung, Aufgabe von Flächen stillegungen
können zu kurzfristigen Beeinträchtigungen von Arte n führen
Beispiel Rotbauchunke, KULAP-Programme könnten Abhil fe schaffen  

Verlust von Grünlandflächen durch Umbruch

Gewinnung erneuerbarer Energien in Natura 2000-Gebi eten können 
eine Beeinträchtigung von Natura 2000 darstellen 

Verlust von Offenlandlebensräumen auf TÜB durch Suk zession, 
trotz vieler Konzepte und Ideen ist aufgrund der ho hen Kosten für 
die Beräumung keine Möglichkeit alle Lebensräume zu  halten 



7.2 zukünftige Handlungsschwerpunkte

Außerhalb von Großschutzgebieten sind Betreuungsstr ukturen für 
FFH-Gebiete erforderlich

Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wasserwir tschaft
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie - Natura 2000
Einspeisen der Natura 2000- Ziele in GEK 

Maßnahmen zum Erhalt des Offenlandes und Entscheidu ngen 
zum Zulassen von Sukzession

Aufbau von Betreuungsstrukturen außerhalb der Großs chutzgebiete
Gebietsmanager zur Unterstützung von Maßnahmen 



8. Fazit I

Managementplanung als zentrales Instrument zur 
Vorbereitung der Sicherung und zur Umsetzung von  M aßnahmen

Außerhalb von Großschutzgebieten sind Betreuungsstr ukturen für 
FFH-Gebiete erforderlich

Großschutzgebiete bieten sehr gute Bedingungen zur 
Umsetzung von Erhaltungsmaßnahmen

Sicherung von Natura 2000 weit ist weit vorangeschr itten

Kooperation von Maßnahmen und Planungen mit der 
Wasserrahmenrichtlinie gewinnt durch GEK an Bedeutu ng

neben der Sicherung ist die Umsetzung von Maßnahmen  erforderlich 

Umsetzung von Natura 2000 im Wald als Aufgabe des L andesforstes



8. Fazit II

Natura 2000 braucht Menschen und Ideen zur Umsetzun g

Natura 2000 ist ein Motor für die Naturschutzarbeit

Natura 2000 braucht vielfältige Wege zur Umsetzung



Umsetzungsstrategien im Land 
Brandenburg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


